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Auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfassung für 

Abschluss des Anzeigeverfahrens bei der unteren Rechtsaufsichts
behörde des Landkreises Nordwestmecklenburg nachfolgende 
Hauptsatzung erlassen:

§ 1
Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel

Flagge.

henden Stierkopf mit abgerissenem Halsfell und Krone und der 

§ 2
Gemeindegebiet

men.

der Gemeinde.

§ 3
Rechte der Einwohner

sammlung der Einwohner der Gemeinde ein, um die Einwohner 
über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde zu 
unterrichten. Die Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf 
Ortsteile durchgeführt werden.

den, sollen die Einwohner möglichst frühzeitig über die Grundlagen, 

bedeutsame Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen 
betreffen, sind die beabsichtigte Finanzierung und die möglichen 
Folgen des Vorhabens für die Steuern, Beiträge und Hebesätze 
der Gemeinde darzustellen. Den Einwohnern ist Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. Vorschriften über eine förmliche Beteiligung 
oder Anhörung bleiben unberührt.

Selbstverwaltungsangelegenheiten, die in der Gemeindevertre
tersitzung behandelt werden müssen, sollen dieser in einer ange
messenen Frist zur Beratung vorgelegt werden.

und Personenvereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke 
besitzen oder nutzen oder ein Gewerbe betreiben, erhalten die 
Möglichkeit, in einer Fragestunde vor Beginn des öffentlichen 
Teils der Gemeindevertretersitzung Fragen an alle Mitglieder der 
Gemeindevertretung sowie den Bürgermeister zu stellen und Vor
schläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschläge 
und Anregungen dürfen sich dabei nicht auf Beratungsstände der 
nachfolgenden Sitzung der Gemeindevertretung beziehen. Für die 

zung der Gemeindevertretung über wichtige Gemeindeangele
genheiten zu berichten.

§ 4
Gemeindevertretung

schlossen:

4.  Vergabe von Aufträgen,
5.  Angelegenheiten, die dem Sozialgeheimnis unterliegen.
 Die Gemeindevertretung kann im Einzelfall, sofern rechtliche 

öffentlicher Sitzung behandeln.

meindevertretung zu treffen. Die Entscheidung für Beträge unter 

tage vor der Gemeindevertretungssitzung beim Bürgermeister 
eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der Gemein
devertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst 
beantwortet werden, spätestens innerhalb von vierzehn Tagen 
schriftlich beantwortet werden.

§ 5
Ausschüsse

 

vertretern können auch sachkundige Einwohner in den beratenden 
Ausschuss berufen werden. Stellvertretende Mitglieder werden 
nicht gewählt.

Name  Aufgabengebiet

 Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

entsprechend.

dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes übertragen.

§ 6
Bürgermeister / Stellvertreter

richtet sind sowie bei wiederkehrenden Leistungen von 250,00 

2. über überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von 

Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haushaltsplanes von 

Der Bürgermeister entscheidet über die Vergabe von Aufträgen 

Hauptsatzung der Gemeinde Grieben vom 30. Juli 2015



im Sinne des Abs. 1 zu unterrichten.

pro Monat können vom Bürgermeister allein oder durch einen von 
ihm beauftragten Bediensteten des Amtes in einfacher Schriftform 
ausgefertigt werden. Bei Erklärungen gegenüber einem Gericht 

von dem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht wird, obliegt die Ent
scheidung der Gemeindevertretung.

§ 7
Festlegungen der Wertgrenzen für unbestimmte Begriffe und 
Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft

den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 
Eine Nachtragshaushaltssatzung ist unverzüglich zu erlassen, 
wenn sich zeigt, dass die nachstehend aufgeführten Grenzen für 

zahlungen übersteigen. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 

Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. 
der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt 
die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt. 

unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsför
dermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszah
lungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 

Investitionsfördermaßnahmen 

§ 4 Abs. 12 Satz 1 Nr. 8 bis 15 und der Auszahlungen gemäß § 4 

haushalt insgesamt.

Teilhaushalten 

gelten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung 

weichungen von den planmäßigen Abschreibungen, wenn diese 
5% der planmäßigen Abschreibungen betragen. Als wesentlich im 

abweichen.

der Erheblichkeit für Änderungen für die Aufnahme in den Nach
tragshaushaltsplan, hier in den Ergebnishaushalt, in den Finanz
haushalt und in die Teilhaushalte 

Änderungen der Ansätze von Erträgen und Aufwendungen sowie 

Nachtragshaushaltsplanes bereits geleistet oder angeordnet wur
den oder absehbar sind, soweit diese um 10 % von den Ansätzen 
des Haushaltsplanes abweichen.

rechnung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten als 

gigkeitsgrenzen, innerhalb derer Investitionen, Investitionsförde

Vorlage von Plänen, Kostenberechnungen, Investitionszeitplänen 
und Erläuterungen veranschlagt werden dürfen. 

 

Vorlage des Planentwurfs für den Folgezeitraum zu erfolgen. Die 

des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbezie

und Auszahlungen des Teilfinanzhaushaltes nach Verrechnung der 
internen Leistungsbeziehungen wesentlich verschlechtert. Als we
sentlich werden Abweichungen von mehr als 10 % der ordentlichen 

unverzüglich zu unterrichten, wenn sich die Gesamtauszahlungen 
einer Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen wesent
lich erhöhen. Als wesentlich werden Abweichungen von mehr als 
20 % der geplanten Auszahlungen angesehen. Die Gemeinde

und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit beherrschendem 

Mitglied ist, verschlechtert und daraus erhebliche wirtschaftliche 
Risiken für die Gemeinde entstehen können. Als erhebliche Risiken 
werden Ergebnisverschlechterungen im Gemeindehaushalt von 
mehr als 10 % der ordentlichen Aufwendungen und Ausgleichs

im Gemeindehaushalt angesehen.

trägen 
Für die Vorbereitung der Vergabe von Aufträgen wird festgelegt:
Bei Beschaffung bis zum voraussichtlichen Auftragsvolumen von 

zichtet werden, sofern nicht aus der Natur des geplanten Erwerbs 
detaillierte Leistungsmerkmale benannt werden müssen. Bei In
standsetzungen an beweglichem Anlagevermögen, Gebäuden, 

eine detaillierte Leistungsbeschreibung verzichtet werden.

§ 8
Entschädigung

erfolgt auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit, soweit diese zu 

Tätigkeit bei Verhinderung des Bürgermeisters für die Dauer der 
Vertretung eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in 
Höhe von einem Dreißigstel der Entschädigung des Bürgermeisters 
nach Abs. 1 pro Tag der Vertretung gewährt. Nach drei Monaten 
Vertretung erhält die Stellvertretung des Bürgermeisters die volle 
Aufwandsentschädigung nach Abs. 1. Damit entfallen die Auf
wandsentschädigungen für die Stellvertretung.



me an Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, in 

von ihnen geleitete Ausschusssitzung ein Sitzungsgeld in Höhe 

§ 9
Öffentliche Bekanntmachung

durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemein

Das amtliche Bekanntmachungsblatt erscheint monatlich und wird 
kostenlos allen Haushalten der Gemeinde; einschließlich der Orts
teile, zugestellt.
Es kann auch einzeln bzw. im Abonnement gegen Entgelt bei der 

bezogen werden.

nungstages bewirkt.

und Verzeichnissen ist in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. 
Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit gesetzlich nicht 
etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind 

zu vermerken.

kanntmachungstafeln der Gemeinde. Die Bekanntmachungstafeln 

Der Tag des Aushangs und der Abnahme werden nicht mitgerech

und Dienstsiegel zu vermerken. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf 
des letzten Tages der Aushangfrist bewirkt.

in üblicher Form infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwend
barer Ereignisse nicht möglich, so ist diese durch Aushang an den 
im Absatz 4 genannten Bekanntmachungstafeln zu veröffentlichen. 
Die Aushangfrist beträgt 14 Tage. Die öffentliche Bekanntmachung 
in der vorgeschriebenen Form ist nach Entfallen des Hinderungs
grundes unverzüglich nachzuholen.

ihrer Ausschüsse werden durch Aushang an den im Absatz 4 
genannten Bekanntmachungstafeln öffentlich bekannt gemacht. 

festgelegte Frist maßgebend.

§ 10
Inkrafttreten

in Kraft.

gez. Lenschow
Bürgermeister 

schriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 Absatz 5 der 

nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht 

machungsvorschriften.

Stadt Dassow

Bauleitplanung der Stadt Dassow

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 30 der Stadt 
Dassow für den Bereich  
westlich der Herrmann-Litzendorf-Straße

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 
Abs. 1 Satz 2 BauGB und Bekanntmachung der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß  § 3 Abs. 1 BauGB
Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat auf ihrer Sitzung am 10. 

Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat auf ihrer Sitzung am  

Stadt Dassow für das frühzeitige Beteiligungsverfahren der Öffent

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB gebilligt. 
Das Plangebiet grenzt unmittelbar an vorhandene Bebauung an 
und befindet sich zwischen der Kleingartenanlage im Norden und 

gebiet wird wie folgt begrenzt:

Die Geltungsbereichsgrenzen sind dem nachfolgenden Übersichts
plan zu entnehmen:

Mit dem Vorentwurf der Satzung über den Bebauungsplan  

Örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher 

beteiligen.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit findet in Form der 

vom 22. September 2015 bis zum 22. Oktober 2015



im Amt Schönberger Land, Dassower Straße 4, Fachbereich IV,  

heriger Terminvereinbarung über die allgemeinen Öffnungszeiten 

Innerhalb dieser Auslegungsfrist kann sich die Öffentlichkeit ge

sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten 

und Erörterung. Von allen an der Planung Interessierten können 
Stellungnahmen und Anregungen schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift hervorgebracht werden.

gez. Ploen
Bürgermeister

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über  
die Übernahme des Brandschutzes und die 
Technischen Hilfeleistungen in der Gemeinde 
Niendorf durch die Gemeinde Groß Siemz 

zwischen 
der Gemeinde Niendorf, 
vertreten durch die Bürgermeisterin, Frau Bentin 
und 
der Gemeinde Groß Siemz, 
vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Berger 

 

schutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren 

und der Hilfeleistung auf dem Gebiet der Gemeinde Niendorf 
durch die Gemeinde Groß Siemz abgeschlossen. 

§ 1 
Aufgabenwahrnehmung 

Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklen

Verhältnissen entsprechende leistungsfähige öffentliche Feuer
wehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen. 
Die Gemeinde Niendorf überträgt der Gemeinde Groß Siemz 
die Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes 
und der Technischen Hilfeleistung. 
Die Gemeinde Groß Siemz
Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung gemäß § 2 Abs. 

Gemeinde Niendorf zu erfüllen. 

Groß Siemz oder seinen Vertretern. 

ist, soweit nichts anderes vereinbart, der Gemeindewehrführer der 
Freiwilligen Feuerwehr Groß Siemz. 

kreises Nordwestmecklenburg und die Verwaltungsbehörde des 
Amtes Schönberger Land ist, soweit nichts anderes vereinbart, 
der Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Groß Siemz. 

Gemeinde Niendorf wahrgenommen. 

§ 2 
Gebiet 
Diese Vereinbarung erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der 
Gemeinde Niendorf bestehend aus den Ortsteilen Niendorf,  
Bechelsdorf, Ollndorf, Törpt. 

§ 3 
Verbleib der vorhandenen Technik und Ausrüstung der Ge-
meindefeuerwehr Niendorf 

wehr Niendorf gehen ohne Kostenersatz zur weiteren Nutzung in 
den Bestand der Freiwilligen Feuerwehr Groß Siemz über. 

und Ausrüstung durch einen Verkauf Erlöse erzielt, stehen diese 
Erlöse der Gemeinde Niendorf zu. 

Niendorf eine leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr gebildet haben, 
wird die bis dahin noch vorhandene Technik und Ausrüstung aus 
den Beständen der Gemeindefeuerwehr Niendorf an die Gemeinde 
Niendorf zurückgeführt. 

§ 4 
Kosten 

Groß Siemz auf dem 
Gebiet der Gemeinde Niendorf

tenlos hinsichtlich Personal und Einsatzmittel. 
Niendorf

haltekosten der Gemeinde Groß Siemz für die Freiwillige Feu
erwehr. Die Vorhaltungskosten werden in vier Abschlägen ge

ten zu gleichen Teilen durch die Gemeinde Niendorf und Groß 
Siemz getragen. Dies gilt nicht für Investitionen. 

gen für die Freiwillige Feuerwehr Groß Siemz beteiligt sich die 
Gemeinde Niendorf nach vorheriger Abstimmung anteilig nach 
Einwohner an den Gesamtkosten. 

auf dem Gebiet der Gemeinde Niendorf werden von der Gemeinde 
Niendorf getragen. 

kasse Nord für die Gemeinde Niendorf wird durch die Gemeinde 
Groß Siemz getragen. 

§ 5 
Kostenersatz seitens (gegenüber Dritten oder durch Dritte) 
Die Kostenerhebung gegenüber Dritten erfolgt durch die zuständige 
Verwaltungsbehörde auf der Grundlage der Satzung über die Ge
bührenerhebung für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde Groß Siemz für das Gebiet der Gemeinde Niendorf 
und der Gemeinde Groß Siemz. 

§ 6 
Streitigkeiten 

entscheidet die zuständige untere Rechtsaufsichtsbehörde des 
Landkreises Nordwestmecklenburg. 

§ 7 
Salvatorische Klausel 

in dieser Vereinbarung enthaltenen Erklärungen oder Überein
kommen. 



kann, ist sie durch eine solche zu ersetzen, die dem beabsichtigten 

zwischen der den Gemeinden Niendorf und Groß Siemz lücken
haft sein sollte. 

der Schriftform. 
Eine Änderung des Schriftformerfordernisses bedarf ebenfalls 
der Schriftform. 

§ 8 
Geltungsdauer, Kündigung 

devertretung Niendorf und der Gemeindevertretung Groß Siemz 
und nach Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Niendorf kann diese Vereinbarung bis zum 

des Quartals kündigen, sobald sie über eine leistungsfähige Feu
erwehr selbst verfügt. 

tigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist. Ein wichtiger 
Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Vertragsbeteiligten unter 

Einzelfalls und unter Abwägung der gegenseitigen Interessen 
die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zum Ablauf der 
ordentlichen Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Eine 
Kündigung aus wichtigem Grund ist nur zulässig, wenn inner
halb einer Frist von einem Monat ab Kenntnis vom Bestehen des 
Kündigungsgrundes die Kündigungserklärung dem anderen Teil 
zugegangen ist. 

§ 9 
Genehmigung 
Diese Vereinbarung bedarf der Genehmigung der unteren Rechts
aufsichtsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg. 

Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde des Land

Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern 

Veranstaltungshinweis 

Veranstaltungsreihe zur Windenergie geht weiter - 
zwei Termine im September 

Nach dem Ende der politischen Sommerpause geht die im April 

energie in die nächste Runde. Dazu werden im September gleich 

Fachreferent an diesem Abend ist Prof. Dr. Peter Heck vom Institut 
für angewandtes Stoffstrommanagement der Hochschule Trier. 

Die Veranstaltungen können direkt im Rechenzentrum der Hoch

werden. 

Im Anschluss an den Vortrag besteht wieder die Möglichkeit, vor 
Ort oder über das Internet Fragen an den Referenten zu richten. 

die anschließende Diskussion als Videos online ebenfalls unter 
www.windkraft.link abrufbar sein. 

Amt Schönberger Land
- Der Amtsvorsteher -

Verwaltungsfachangestellten

einen guten Abschluss der Mittleren Reife verfügen, Interes
se an den vielfältigen Aufgaben der Kommunalverwaltung 

Kommunalverwaltung.
Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt eingestellt.

Entstehende Bewerbungskosten können nicht erstattet 
werden.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre 

Amt Schönberger Land
Der Amtsvorsteher
Am Markt 15

Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter der Rufnummer 

AUFRUF zur Teilnahme am Fotowettbewerb 
„Selmsdorf - gestern und heute“

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fotofreunde!
Begeben Sie sich auf die Suche nach alten Selmsdorfer Ansichten, 
Postkarten sowie Fotos und Negativen und stellen Sie das ausge
wählte Motiv dem heutigen Standort fotografisch gegenüber oder 
wenn Sie die Entwicklung unserer Gemeinde mit Ihrer „Kamera“ 

wettbewerb 2015. 



Veranstalter: 
Gemeinde Selmsdorf

Ansprechpartnerin: Melitta Großmann

Teilnahmebedingungen:
· Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Selmsdorf können 

teilnehmen.
· Die Teilnahme ist kostenlos.

gedruckt bis zum 2. Oktober 2015 einzureichen und an folgende 
Adresse zu senden:

Gemeinde Selmsdorf

Stichwort: Fotowettbewerb 2015

zunehmen:

Adresse

Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie Ihre Fotos während 
der Öffnungszeiten in der Bibliothek abgeben können. 

Der Einsender muss im Besitz aller Rechte für die eingereichten 
Fotos sein, insbesondere der Einwilligung der abgebildeten Per
sonen, dass diese mit einer Präsentation im Rahmen der Ausstel

Veröffentlichung der Fotos auf der gemeindeeigenen Homepage.

Eine Rückgabe der Fotos erfolgt nicht!

Ausstellung:

ber 2015 im Versammlungsraum der Freiwilligen Feuerwehr 

miert.
· Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der Eröffnungsveran

staltung.
 Die Gemeindevertretung Selmsdorf würde sich über eine rege 

Beteiligung am Fotowettbewerb 2015 sehr freuen.

Mit erwartungsvollen Grüßen

Marcus Kreft
Bürgermeister

Anstehende Sitzungstermine  
im Amtsbereich des Amtes Schönberger 
Land im Monat September 2015

(Soweit bis Redaktionsschluss bekannt!)
(Vorbehaltlich Änderungen!)

Stadt/Gemeinde Sitzungsdatum Gremium

Tourismus

Bildung und Kultur

Breitensport

schusses

wicklung, Bau und Verkehr, 

Senioren und Soziales
Gemeinde

  
Gemeinde

schuss

ales und Sport

Amt Schönberger Land

Bekanntmachung über das Recht auf  
Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und 
die Erteilung von Abstimmungsscheinen  
für den Volksentscheid zur Gerichtsstruktur-
reform am 6. September 2015

für die Stimmbezirke der Gemeinden Grieben, Groß Siemz, 
Lockwisch, Lüdersdorf, Menzendorf, Niendorf, Roduchelstorf 
und Selmsdorf sowie der Städte Dassow und Schönberg wird 

der allgemeinen Öffnungszeiten im Amt Schönberger Land, Am 

rechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Die angegebenen 

rechtigte Person kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 

überprüfen. Sofern eine stimmberechtigte Person die Rich

verzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie 

kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister ein 

eingetragen ist.

führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

verzeichnis für den Volksentscheid eingetragen ist oder für 
diesen einen Abstimmungsschein hat. 

 

verzeichnisses stellen. 



 Beide Anträge sind schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder
schrift an die Gemeindewahlbehörde des Amtes Schönberger 

de zu stellen.

erhalten spätestens am 15. August 2015 eine Abstimmungs
benachrichtigung.

glaubt, stimmberechtigt zu sein, muss bei der Gemeindewahlbe

stellen, um nicht Gefahr zu laufen, dass das Stimmrecht nicht 
ausgeübt werden kann.

eingetragen werden und die bereits einen Abstimmungsschein 
und Briefabstimmungsunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Abstimmungsbenachrichtigung. 

4. Abstimmungsscheine zum Volksentscheid erhalten Stimmbe
rechtigte auf Antrag von der Gemeindewahlbehörde. 

tigte Person erhält auf Antrag einen Abstimmungsschein. 

  mit der Anschrift der Gemeindewahlbehörde. 
4.2 Stimmberechtigte erhalten auf Antrag einen Abstimmungs

schein, wenn sie 

Gemeinde aufsuchen wollen. 
 Abstimmungsscheine können von Stimmberechtigten, die in 

 Im Falle nachgewiesener plötzlicher Erkrankung, die ein Auf
suchen des Abstimmungsraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 

rechtigte können aus dem unter Nummer 4.2 Buchstaben a 

angegebenen Grund Abstimmungsscheine noch am Tag des 

 Versichert eine stimmberechtigte Person glaubhaft, dass ihr 
der beantragte Abstimmungsschein nicht zugegangen ist, kann 

Abstimmungsschein erteilt werden.

einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berech
tigt ist. Eine behinderte stimmberechtigte Person kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

5. Die Abholung von Abstimmungsscheinen und Briefabstim
mungsunterlagen für eine andere Person ist nur bei Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht zulässig. Die Vollmacht kann be
reits mit dem Abstimmungsscheinantrag erteilt werden. Auf 
Verlangen hat sich die in Empfang nehmende Person auszu
weisen.

 Bei der Briefabstimmung muss die stimmberechtigte Person 

dem dazugehörenden unterschriebenen Abstimmungsschein 
so rechtzeitig der Gemeindewahlbehörde übersenden oder 
in die Briefkästen an den Verwaltungsgebäuden des Amtes 
Schönberger Land

 einwerfen, dass er dort spätestens am Tag des Volksentschei

 Abstimmungsbriefe werden bei Verwendung des amtlichen 
Abstimmungsbriefumschlages innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform von der Deut
schen Post AG unentgeltlich befördert. Ein Abstimmungsbrief 
kann auch bei der auf dem Abstimmungsbriefumschlag ange
gebenen Stelle abgegeben werden.

 gez. Lenschow, Amtsvorsteher
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rechten oberen Ecke der bedruckten Seite mit einem Loch versehen. Die Stimmzettelschablone ist von den 
Stimmberechtigten für die Stimmabgabe im Abstimmungsraum selbst mitzubringen. Wird keine Stimmzettelschab-
lone verwendet, bestimmen sehbehinderte Stimmberechtigte gemäß § 34 Absatz 1 der Landes- und Kommunal-
wahlordnung eine andere Person, deren Hilfe sie sich bei der Stimmabgabe bedienen wollen. Dies kann auch ein 
Mitglied des Abstimmungsvorstandes sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Stimmbe-
rechtigten zu beschränken. Hilfspersonen sind nach § 2 Absatz 2 der Landes- und Kommunalwahlordnung zur Ge-
heimhaltung verpflichtet. 
 

4. Stimmberechtigte, die einen Abstimmungsschein haben, können am Volksentscheid durch Briefabstimmung oder 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk der Gemeinde teilnehmen. 

 
Wer durch Briefabstimmung am Volksentscheid teilnehmen will, muss den Abstimmungsbrief mit dem Stimmzettel 
(im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Abstimmungsschein so rechtzeitig der auf 
dem Abstimmungsbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Abstimmungstag bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Abstimmungsbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Wer mit Abstimmungsschein in einem Stimmbezirk der Gemeinde am Volksentscheid teilnehmen will, muss neben 
einem amtlichen Lichtbildausweis (z.B. Personalausweis, Führerschein, Reisepass) den Abstimmungsschein und 
den Stimmzettel aus den Briefabstimmungsunterlagen mitbringen und erhält im Abstimmungsraum gegen Abgabe 
des mitgebrachten Stimmzettels einen neuen Stimmzettel. 

 
5. Die Abstimmungshandlung sowie die im Anschluss an die Abstimmungshandlung erfolgende Ermittlung und Fest-

stellung des Ergebnisses des Volksentscheids im Stimmbezirk sind öffentlich. Der Zutritt zum Abstimmungsraum ist 
während der Abstimmungszeit und während der Auszählung jederzeit möglich, soweit die ordnungsgemäße Durch-
führung des Volksentscheides nicht beeinträchtigt wird. Während der Abstimmungszeit sind in und an dem Gebäu-
de, in dem sich der Abstimmungsraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beein-
flussung der Stimmberechtigten durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten (§ 
28 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes). 

 
6. Jeder Stimmberechtigte kann sein Abstimmungsrecht für den Volksentscheid nur einmal und nur persönlich ausü-

ben. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 
3 des Strafgesetzbuches). Diese Strafbestimmungen gelten gemäß § 108d des Strafgesetzbuches auch bei Volks-
entscheiden. 

 
 
 

Schönberg, den 19.08.2015     Die Gemeindewahlbehörde 
 
      gez. Lenschow, Amtsvorsteher 



  Amt Schönberger Land

Informationsveranstaltung  
zum geplanten Breitbandnetzausbau  
im Gewerbegebiet Selmsdorf

Connect GmbH aus Ham
burg plant die Erweiterung 
seines Glasfasernetzes 
auch bis in das Gewerbegebiet Selmsdorf. In den Räumen des 

am 15.09.2015
onsveranstaltung statt. 

Selmsdorf und richtet sich an alle im Gewerbegebiet „An der Trave“ 

men sowie Interessenten. 

Nachruf

Herr Erhard Bräunig
 

 
Verwaltungsangestellter des Amtes Ostseestrand.

 
Belange des Amtes Ostseestrand und seiner Gemeinden  
eingesetzt. Seine persönliche Art wurde allseits anerkannt und 
geschätzt. Seinen Mitarbeitern war er stets ein kompetenter 
Ansprechpartner.

 
bewahren.

Frank Lenschow Klaus-Peter Horstmann
Amtsvorsteher Personalratsvorsitzender
Amt Schönberger Land Amt Schönberger Land

GEMEINDE  LÜDERSDORF
Der Bürgermeister

Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger,
für die meisten von uns ist die Ferienzeit 

gut und erholt zurückgekehrt, oder haben 
die Tage zu Hause ohne Arbeit genießen 
können. Mit frischem Elan geht es also wie
der los. Für unsere Schulanfänger steht 

wir an unserer Grundschule in Herrnburg 
drei neue Erste Klassen begrüßen können. 
Schon an dieser Stelle wünsche ich den 
Schulanfängern nicht nur volle Schultüten, 
sondern dann auch viel Freude bei all dem Neuen, was da so 
kommt. Allen Erstklässlern, ihren Eltern und Familien einen son
nigen Einschulungstag und alles Gute! 

sonders wenn es auf einen Abschluss zugeht, und denen, die nun 
eine Ausbildung beginnen.

Für nicht wenige wird die Sommerzeit stets auch Gartenzeit sein. 
Auch in der Gemeinde galt es, zu mähen, zu schneiden oder zu 

ich hier einmal ausdrücklich die Arbeit der Gemeindearbeiter Olaf 
Küster und Oliver Boest hervorheben, die bisweilen mit mähen 
kaum nachzukommen scheinen, aber doch ihr Pensum schaffen 
und für Ordnung und Sauberkeit in der Gemeinde sorgen. Manch

Grünstreifen am Mietenplatz und in Herrnburg am Regenbogen

sorgen, von denen nunmehr eine weitere in Palingen, Hauptstraße 

Herrnburg, Hauptstraße Höhe Bushaltgestelle am Getränkemarkt 
aufgestellt werden wird. Damit versuchen wir etliche entsprechende 
Anregungen aufzunehmen.

Veranstalter ist der Landkreis Nordwestmecklenburg gemeinsam 
mit der Hansestadt Lübeck, geben, die bei uns in der Gemeinde 
in Herrnburg an der Kirche startet und nach einer Rundtour durch 
Eichholz, Schlutup, Selmsdorf wieder nach Herrnburg zurückführt 
und am Regenbogenspielplatz endet. Hierfür muss natürlich die 

der Hauptstraße. Dazu wünsche ich mir auch, dass da möglichst 

besonders zu diesem Festtag in unserer Gemeinde schön aussieht. 

samen Radtour oder danach am Regenbogenspielplatz treffen 
würden. Dazu wird es dann Musik u.a. von der Kreismusikschule 

Bis dahin wünsche ich Ihnen zunächst aber noch eine schöne 
Spätsommerzeit und alles Gute, 

Ihr
Erhard Huzel, 
Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf

STADT DASSOW
Der Bürgermeister

Einladung zur Einwohnerversammlung / 
Informationsveranstaltung

bezüglich Windeignungsgebiet  
Dassow - Roggenstorf 

gesordnung haben.
Im Vorfeld hierzu möchten wir alle interessierten Einwohne
rinnen und Einwohner zu einer diesem Thema gewidmeten 

am Donnerstag, dem 17. September 2015 um 18:00 Uhr
in die „Dornbuschhalle“ Dassow  

herzlich einladen. Für diese Veranstaltung haben sich alle Frak
tionen der Stadtvertretung ausgesprochen, da der Diskussions
bedarf hierzu für die zeitlich begrenzte „Einwohnerfragestunde“ 
zum Beginn der Sitzung der Stadtvertretung zu umfangreich ist.

Jörg Ploen
Bürgermeister



Veranstaltungskalender  
der Stadt Schönberg September 2015

Volkskundemuseum in Schönberg e.V.
Öffnungszeiten:

Bücherei Schönberg Verein K. U. K. e. V.,

 

Öffnungszeiten:

Weitere Veranstaltungen des BRH Seniorenverband Schön-
berg, Bund der Ruheständler, Rentner und Hinterbliebenen 
Ortsverband Schönberg:

Weitere Sportangebote in der Palmberghalle!
Hier kann man ohne Anmeldung vorbeischauen und mitma-
chen!

Angebote des Vereins „Jugend und Freizeit“ e.V.
immer montags 
nur im Sommer montags 

immer mittwochs 

immer donnerstags 

Veranstaltungen der DRK-Familienbildungsstätte, Pelzerstra-
ße 15, 23936 Grevesmühlen, Tel.: 03881 - 75 95 22, 
Fax: 03881 -24 13

Veranstaltungen des DRK-Ortsvereins

Veranstaltungskalender der Gemeinde  
Lüdersdorf im September 2015
Sie wissen noch nicht was der September für Sie bereit hält? 
Dann besuchen Sie doch einfach die bunten Veranstaltungen 
in Lüdersdorf!

immer dienstags Treff der Singergruppe 
 „HARMONIE“

 Herrnburg

 Veranstalter: Seniorenverband 
 BRH OV Lüdersdorf
 Seniorentreff

 Veranstalter:
 Volkssolidarität Lüdersdorf
immer mittwochs Skatnachmittag 

 Herrnburg

Veranstalter:  Seniorenverband BRH OV Lüdersdorf

Donnerstag, 10.09.15,
24.09.15 

burg

Veranstalter: Seniorenverband BRH OV Lüdersdorf

Angebote des Sportverein Lüdersdorf 96 e.V.

Angebote des Bushido Sportverein Wahrsow e.V.

Judo
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und Erwachsene

Mutter-Kind-Turnen und Kinderturnen

und

Bodyforming

Hatha-Yoga

FACTS

Taekwondo

wachsene

wachsene

Turnen, Akrobatik und Zirkus

Zumba

Angebote des Sport und Freizeit  
Herrnburg e.V.

Doppelkopf im SFH Vereinsheim, Gärtnereiweg 9, freitags, 20.00 
Uhr zu den geraden Wochenenden

Dassower Jugend-, Kultur  
und Freizeitverein e. V.

Träger der Familienbegegnungsstätte Dassow

Von April bis Dezember 2012 wurde das „Alte Rathaus“ saniert. Ge

Vereins Sie herzlich willkommen heißen, laden ein die kulturellen 
Angebote anzunehmen.

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Jeden 1. Dienstag im Monat

Jeden letzten Donnerstag im Monat

Geplant sind in loser Folge:
Filmvorführungen, Buchlesungen, Liederabende
gemeinsame Kochabende,
Gartenfeste und Grillabende

schule und anderes mit fachlicher Anleitung

Diese Veranstaltungen werden rechtzeitig in der Presse bekannt 
gegeben!

Für alle wöchentlichen Angebote nehmen wir Anmeldungen an:

Montag bis Donnerstag

und nach Absprache

Heimatverein Dassow e.V.

Besichtigungen der Altenteiler Kate sind auf telefonische Anmel

Sportangebote des SV Dassow 24 e.V.:
Training in der Dornbuschhalle 

 Sparte Radsport



Fußball auf dem Sportplatz Dassow 

Alle Rheumatiker und Interessierten sind willkommen.
gez. D. Krämling

Veranstaltungskalender für September 2015

FEST DER VIELFALT 2015

19. Heimat- und Vereinsfest

Nach Gägelow, Bad Kleinen, Grevesmühlen, Gadebusch und Neu

des Landkreises Nordwestmecklenburg unterstützte „Fest der 

um viele zusätzliche Angebote erweitern. Beteiligen werden sich 
neben den bereits traditionell vertretenen Dassower Vereinen und 
Institutionen voraussichtlich auch die Polizei, die RAA, die AOK, 

die zusätzlichen Besucher und wollen hier die Vielfalt in Dassow 
und Nordwestmecklenburg darstellen.

der Grevesmühlener Straße, auf dem Parkplatz Lindenkrug und 
im Rosengarten:

Freitag, 04.09.2015

dem Parkplatz

Samstag, 05.09.2015

FEST DER VIELFALT mit vielen Vereinen und 
Institutionen aus Dassow und Nordwestmecklen
burg, Bühnenprogramm auf dem Parkplatz mit der 
Kita „Deichspatzen“, der Regionalen Schule mit 

lichen Sängerinnen aus Grobina und dem Erleb
nis &Tigerpark Dassow

Sonntag, 06.09.2015

Herr 
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Hildegard und Günter Ament in Schönberg

Die Ferien sind nun bald zu Ende ...

Die Schüler und Lehrer der Regionalen Schule mit Grundschule 

Die Schüler und Lehrer der Regionalen Schule mit Grundschule 

unsere schulischen Aktivitäten informieren.

Im Monat September werden an unserer Schule die besten „Mathe

5. Klassen an unserer Schule die Methodenwoche durch.

Kindern weitere Methoden zur Erkenntnisgewinnung zu vermitteln 
bzw. zu reaktivieren, da diese in allen Fächern und über die Schule 
hinaus benötigt werden.
Folgende Schwerpunkte sind dafür bedeutsam: Erlernen verschie

ebenfalls mit einem zweitägigen Methodentraining.

geplant: Informationen zur gesunden Ernährung und Lebensweise, 

tung von Speisen sowie Diskussionsrunden zur Aufklärung und 
zur Prävention zum Thema „Süchte“, speziell zu den Gefahren im 

gestalten. Es sind zum Beispiel die Polizei, die Krankenkassen, 

sonderer Höhepunkt wird sicherlich sein, wenn ehemalige Dro
genabhängige über ihr Leben und über ihre Suchtbewältigung 

Elterninfoabend zur Drogenproblematik mit Frau Schott statt.

Die Schüler und Lehrer 
der Regionalen Schule mit Grundschule Schönberg

Schulfest in Selmsdorf

Kuchen und Kaffee.
Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Selmsdorf bietet fri
sches vom Grill und Getränke an.
Außerdem tüftelt die Feuerwehr noch an Überraschungen für Groß 
und Klein.

Die Selmsdorfer Schule 

Foto: C. Gutschke



Veranstaltungen  
der Kirchgemeinde Herrnburg

Gottesdienste

Gottesdienst im Pflegezentrum Wahrsow

Gemeindefest
Samstag 12. September 2015

Programm

 Konzert der Singegruppe Harmonie
 Vorführung des SFV Herrnburg

 Trommelgruppe

Regelmäßige Veranstaltungen unserer Kirchgemeinde

 Mittwoch 

Sie können unsere Räume mieten

keiten. Der Saal ist für ca. 50 Personen, der große Gruppenraum 
für ca. 20 Personen geeignet und bietet in Kombination mit dem 

Gottesdienste in Selmsdorf/St. Marienkirche

  zum Erntedankfest

Sonstige Veranstaltungen

 Alt auf dem Kirchplatz

Denkmals in der Selmsdorfer Sankt 
Marienkirche: „Orgelklang und 
Schwarze Kunst“

Gruppen (im Gemeindehaus)
Montag

14. September, 28. September.

wöchentlich

Mitsängerinnen und Mitsänger sind herzlich willkommen!
Mittwoch

nach Absprache

Donnerstag

10. September, 24. September, 8. Oktober.

Freitag

18. September

Ev.-luth. Kirchengemeinde Dassow

Veranstaltungen der Kirchengemeinde Dassow 

Gottesdienste
4. September 18 Uhr  Ökumenische Andacht zum Stadt

fest
6. September 10 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl an

schl. Kirchenkaffee
9. September 16 Uhr  Kirche mit Kindern
13. September 10 Uhr  Gottesdienst 
20. September 10 Uhr Gottesdienst anschl. Gemeinde

versammlung und Kirchenkaffee
27. September 10 Uhr  Gottesdienst

Regelmäßige Termine
Gemeindefrühstück
dienstags - 14-tägig um 9 Uhr
Termine: 8. September, 22. September

Gemeindeabendbrot mit theologischen Gesprächen
donnerstags - 14-tägig um 19 Uhr
Termine: 3. September, 17. September

Christenlehre
montags um 15 Uhr

Konfirmandenunterricht
dienstags - 14-tägig um 15.15 Uhr
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Zeltlager Jugendfeuerwehr 2015

Bereits am Mittwoch errichteten 

feuerwehren aus Gresse, Grieben 

Schönberger Naturbadeteich. In 
den folgenden Tagen folgten ver
schiedene Aktivitäten wie Baden, 

tunfest sowie gemütliche Stunden 
am Lagerfeuer. 
Aber auch die feuerwehrtech

tem nicht zu kurz. So konnten die 
Kinder bei ausgiebigem Gerätetraining an unseren Fahrzeugen, 

derung mit verschiedenen Stationen ihre Kenntnisse unter Beweis 

Responder in der Ersten Hilfe sowie durch die Polizei in der Ver
kehrserziehung unterrichtet. 

Betreuern auch die Feldküche der Freiwilligen Feuerwehr Schön
berg, die Kameraden der Feuerwehr Gresse mit gegrillter Schwei
nekeule, Mittag durch den Essenservice Vogt, Aufstrich durch die 
PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH sowie Brötchen 
und Stockbrot durch die Bäckerei Schwabe. 
Am Sonntag wurde dann das Lager gemeinsam wieder abgebaut. 

nochmals an alle Helferinnen und Helfer, die unterstützenden El
tern, die zahlreichen Betreuer, aber auch an den Verein des Natur

nicht möglich gewesen wäre.

Danke

feiern. Nur mit Hilfe vieler Mitwirkender ist dies möglich geworden.

der Vorbereitung und Durchführung unseres Dorffestes mit ihrer 
Hilfe und ihren Spenden tatkräftig unterstützt haben. Ein beson

Herzlicher Dank geht auch an unsere Frauengruppe, den Angel
verein, die Feuerwehr und alle Mitwirkenden, die dazu beigetragen 
haben, dass wir ein schönes gelungenes Fest feiern konnten. 

Ihr Gerhard Kunas
Vorsitzender der Ortsteilvertretung
Harkensee/Barendorf

Der Heimatbund lädt ein: 

Dieser etwas gewöhnungsbedürftige Sommer neigt sich seinem 

vorbereitet, die Obstbäume versprechen eine reichliche Ernte, 

einen schönen Herbst. 

am Markt in Schönberg und führt dieses Mal in die südwestliche 
Region von Schönberg. 
Torisdorf war das einzige Rittergut im Fürstentum Ratzeburg, und 
es ist so gut wie nichts von der einstigen Anlage übrig geblieben. 

Bäume gewesen sein. Über Lindow, das seinen Charakter als 

relangen „Krieg“ gegen die Regierung führten, geht es über Törpt, 

cken sehr erneuert ist, nach Niendorf. Das hat sich zum Straßen
dorf gewandelt, der alte Kern des Dorfes liegt etwas abseits der 
Dorfstraße, und viele werden sich noch an die „Niendorfer Diele“ 

Diele der alten Schulzenstelle zog. Ein kurzes Gedenken vor allem 
an Frau Boddin, die die gute Seele des Hauses war, und deren 
weißen Haare immer der Richtpunkt in allem Gewusel waren. Da 
der „Eulenkrug“ als Gaststätte Geschichte ist, geht die Fahrt dann 
weiter zum „Voßberg“ nach Petersberg, dessen Kuchen inzwischen 
auch schon Berühmtheit erlangt hat und mit dem dazugehörigen 

widerspiegelt in seinen Häusern die Veränderung der Gestaltung 

und erinnert eher an ein Stadthaus. 
Es gibt also wieder viel zu sehen auf dieser Radwanderfahrt, ne
ben einer schönen abwechslungsreichen Landschaft auch etwas 
Geschichte, die nicht anstrengt. Also, wer hat Lust auf die kleine 

Mediadaten online 
Hier finden Sie die aktuellen Mediadaten aller 
LINUS-WITTICH-Ausgaben: www.wittich.de



VERANSTALTUNGEN

Das familien-freundlicheTheaterspektakelan der Müritz!

Jetzt schon online buchen und pro Karte bis zu 2 € sparen unter:
www.mueritz-saga.de/vorteilhaft

Freilichtbühne Waren (Müritz)
11. Juli bis 5. September
 Mittwoch bis Samstag 19.30 Uhr und Sonntag 17.00 Uhr

Selmsdorf
Baugrundstücke, 
ruhige Wohnlage, 
vollerschlossen, 

z.B. 707 qm  74.235,- €
www.stag-stadtbau.de

Tel. 03 84 27/45 27

KLEINANZEIGEN
Fax 039931/57930       Tel. 039931/57910       anzeigen@wittich-sietow.de       www.wittich.de

Vermietung | Stellengesuche | Verkaufe

Service
IN IHRER NÄHE

TAXI-Schmelz
Inh. Sylvia Schmelz-Müller
Lübecker Straße 40
 (03 88 28)2 15 83
     0151 24179317

Dassow
Wohngebiet an der Schillerstraße 

voll erschlossen 
2. Bauabschnitt hat begonnen 

z. B. 541 m2         48.149,00 Euro
www.stag-stadtbau.de

Tel. 03 84 27/45 27

23923 Schönberg
Ratzeburger Straße 37
Tel.: (03 88 28) 2 13 20
Fax: (03 88 28) 56 51
Funk: (01 71) 6 41 93 65

Biologische
Kleinkläranlagen
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Ihre kompetenten Fachpartner vor Ort

Bauen, Wohnen

Das Kloster Rehna rockt

Am Samstag, dem 29.8. ist es wieder so weit. Wie im vergangenen Jahr 
wird um 20 Uhr im Nonnengarten die Hamburger Band „8 to the Bar“ mit 
ihrer Musik die Stimmung anheizen. Der Band-Name ist übrigens die alte 
Bezeichnung für Boogie-Woogie, die den Boogie-Rhythmus beschreibt und 
übersetzt heißt „8 Schläge pro Takt“. Die Band gibt es seit 1985. In den 
ersten drei Jahren saß als Gründungsmitglied Joja Wendt am Piano, dessen 
Soloabende heute ein Publikumsrenner sind. Im Laufe der Zeit wurde das 
Repertoire der Band ständig erweitert, und es ergab sich die Möglichkeit, mit 
vielen namhaften Musikern zusammen zu spielen, so u. a. mit Abi Wallen-
stein, Gottfried Böttger, Inka Rumpf, um nur einige zu nennen. Heute spielen 
die Musiker eine swingende Mischung aus Boogie Woogie, Blues, Oldies, 
Country- und Swingmusik,  Fazit der Musiker:
„Wir spielen alles, was wir lieben.“ Das Ensemble besteht aus drei Vollblutmu-
sikern – Günther Brackmann-Piano/Gesang, Martin Wichmann-Kontrabass/ 
Gesang und Bandleader Claas Vogt- Gitarre/Gesang. Beim Konzert in Rehna 
kommt noch ein Schlagzeuger hinzu. Geblieben sind nach fast 30 Jahren 
Bühnenpräsenz die überschäumende Spielfreude von „8 to the Bar“, die sich 
wie von selbst auf das Publikum überträgt, und der Ehrgeiz, das Publikum 
mitzureißen- egal, ob es sich um dreitausend Zuhörer im Konzertsaal oder 
um dreißig Gäste auf einer Geburtstagsparty handelt. In Rehna können es 
gern ein paar hundert Leute sein, die sich begeistern lassen wollen.

Karten im Vorverkauf zu 14 €, unter 038872/52765 Kloster- und Stadtinfor-
mation Rehna oder info@kloster-rehna.de, an der Abendkasse 16 €. 

Eva Doßmann

- Anzeige -

Veranstaltungen
KLOSTER REHNA

Musik & Theater im Nonnengarten    
Juni bis September
mehr unter 
www.kloster-rehna.de

Kloster- und Stadt-
information Rehna
Kirchplatz 1a
19217 Rehna
Tel.: 03 88 72 - 527 65
Fax: 03 88 72 - 527 67
info@kloster-rehna.de

Öffnungszeiten: 
Di - Fr: 10 - 17 Uhr
Sa, So und feiertags: 
11 - 17 Uhr

Eingeschränkte 
Öffnungszeiten  
von Nov. bis März:
Di - Fr: 10 - 16 Uhr

Haben Sie eine Nachricht
für jemanden?

Wir verpacken sie in einer

aussagekräftigen Anzeige!

  Steinmetzbetrieb

KAULFERSCH
Inh. Vinzenz Kaulfersch
Steinmetz- und Steinbildhauermeister

seit 1960

Ratzeburger Straße 95 · 23923 Schönberg
Tel.: 03 88 28/2 13 25 · Fax: 03 88 28/2 22 24 

Funk: 0160/94 91 37 86



Steuern Sie Ihre Steuern!

Unsere Kanzlei bietet mittelständischen Unternehmen
ein breites Spektrum an Leistungen an, wie z. B.

• Existenzgründungen
• Betriebswirtschaftliche Auswertungen
• Finanzierungsberatung
• Branchenanalysen, Betriebsvergleiche 
• Vorausschauende, steuergestaltende Beratung

Freund & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft | Niederlassung Schönberg

fp-schoenberg@etl.de · www.etl.de/fp-schoenberg
Tel. 03 88 28/ 2 41 29

Ein Unternehmen der ETL-Gruppe | www.etl.de

Freund & Partner GmbH
Steuerberatung in Schönberg

Jan Clasen, Steuerberater

& Steuern

Brennpunkt
Schönberg

Andreas Eichner
Falkenhagener Str. 13c · 19217 Groß Rünz

Telefon: 038873/337077, 0171/5730244
brennpunkt-schoenberg-mv@web.de

- BERATUNG - PLANUNG -  MONTAGE - SERVICE -
KAMINE, ÖFEN, HERDE, SCHORNSTEINE UND ZUBEHÖRSchwerin/sb/pm. Wer kennt 

diesen Satz nicht: Eigentum ver-
pflichtet. Die Botschaft trifft jedoch 
längst nicht nur auf den Erhalt der 
Werte hin. Man sollte sich auch ge-
nau  darüber informieren, was das  
Eigentum wert ist. Bei Immobilien 
umso mehr. Als Haus- oder Woh-
nungsbesitzer ist es gut, den Wert 
der eigenen Immobilie zu kennen. 
Schließlich kann sich immer eine 
Situation ergeben, die einen Ver-
kauf notwendig macht. Möglicher 
Grund ist ein Berufswechsel, der 
einen Verkauf notwendig macht. 
Mögliche Gründe sind auch die 
Aufhebung der Lebensgemein-
schaft, Erbauseinandersetzungen, 
überraschender Geldbedarf  oder 
ein altersbedingter Umzug. Wer 
dann schon weiß, was der Markt 
hergibt, kann sofort handeln. 

Deshalb bietet der BKM Immobi-
lienService Eigentümern jetzt eine 
Werteinschätzung auf der Basis 
von aussagekräftigen Daten, wie  
z. B. dem Baujahr, der Lage und 
der Wohnfläche. Mehr Informati-
onen erhalten Sie bei Hannelore 
Müller-Lange, Tel. 01723810916.
Wenn Sie sich auch jetzt noch 
nicht mit der Veräußerung, Über-
schreibung, Verpfändung oder Ver-
erbung Ihrer Immobilie beschäf-
tigten, in Perspektive sollten Sie 
dies tun. Denn wer zu einem be-
stimmten Entscheidungszeitpunkt 
keine  Zeit mehr hat, zu entschei-
den, gerät arg unter Druck. Die 
aus solchem Druck entstehenden 
Ergebnisse sind in aller Regel nicht 
optimal für den, der seine Immobi-
lie veräußern will oder eben auch 
veräußern muss.

Wichtig für Eigentümer 
Kennen Sie den Wert Ihrer Immobilie? 

Neue Reihe 21a · 23942 Kalkhorst
Tel. 0151-14938234 · nando-born@t-online.de

Glamourös wohnen
(djd). Wohnaccessoires wie Bilderrahmen, Vasen oder andere Designstücke 
verleihen einem Raum Atmosphäre - erst recht, wenn sie noch dazu indivi-
duell veredelt wurden. Trendstrukturen etwa im Metall-Look eignen sich sehr 
gut auch zum Basteln und Verzieren. So kann man etwa dem Fotorahmen 
eine individuelle und fast glamouröse Note geben, wahlweise in bewusstem 
Kontrast zur Wandgestaltung oder Ton-in-Ton. Ein Tipp dazu: Für kleine, aber 
effektvolle Gestaltungen gibt es die "Trendstrukturen Metall-Optik" Gold, 
Silber, Blassgold und Kupfer in 375-Milliliter-Gebinden. Erhältlich sind die 
Minigrößen in vielen Bau- und Fachmärkten, mehr Tipps zur Verarbeitung und 
zur Umsetzung eigener Ideen gibt es unter www.schoener-wohnen-farbe.com.

Foto: djd/Schöner Wohnen-Farbe



  Amt Schönberger Land

Mehr über uns erfahrt Ihr auf den Seiten 13 und 14 in diesem Heft oder unter www.bsv-wahrsow.de

Unsere Pädagogin und lizensierte Trainerin für 
Zumba

Yoga
FACTS

Bodyforming
MutterKindTurnen

Turnen, Akrobatik und Zirkus

Trainer- und Betreuerteam
Taekwondo

Trainer- und Betreuerteam
Judo

Dennis

Frank

Andre, Kay, Natalie

Ralf

Navid

Sevda
Sevda, Navid, Dilara

Natalie Natalie
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DANA GÖRS
Raumausstattung

Stark in Service & Leistung

Beratung · Verkauf · Montage · Verlegung

Masselbett 14  23569 Lübeck
Tel. 0451-398 2174  www.dana-goers.de

DANA GÖRS
Raumausstattung

Teppichboden  Laminat  Parkett  Linoleum
PVC-Beläge  Kork  Bodenbeschichtung

Gardinen  Plissee  Rollos  Jalousetten
Markisen  Sonnenschutzfolien  Lamellenanlagen
Sonnenschirme  Rollläden

Möbel und Bootspolster  Insektenschutz
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DANA GÖRS
Raumausstattung

Stark in Service & Leistung

Beratung · Verkauf · Montage · Verlegung

Masselbett 14  23569 Lübeck
Tel. 0451-398 2174  www.dana-goers.de

DANA GÖRS
Raumausstattung

Teppichboden  Laminat  Parkett  Linoleum
PVC-Beläge  Kork  Bodenbeschichtung

Gardinen  Plissee  Rollos  Jalousetten
Markisen  Sonnenschutzfolien  Lamellenanlagen
Sonnenschirme  Rollläden

Möbel und Bootspolster  Insektenschutz

Masselbett 14 · 23569 Lübeck · Tel. 0451/3982174 · www.dana-goers.de

Teppichboden · Laminat · Parkett · Linoleum 
 PVC-Beläge · Kork · Treppenläufer · Farben & Tapeten

Gardinen · Plissee · Rollos · Jalousetten · Sonnenschutzfolien
Lamellenanlagen · Sonnenschirme · Rolläden · Markisen

Ihr Fachmann in der Region

            

WASCHKRUG - IHRE WÄSCHEREI in Lüdersdorf
· Änderungsschneiderei · Wäscherei · Annahme chem. Reinigung

Bahnhofstraße 3
23923 Lüdersdorf
www.waschkrug.com
Fon: 0 388 21 - 67 47 9
Fax: 0 388 21 - 67 47 8

- Annahmestelle auch im Mönkhof
Karree bei der Reinigung Worm -



  Amt Schönberger Land

Unser Service:

■  Abgasanlagen

■ Achsvermessung

■  Autoelektrik

■  Autoglas

■  Automechanik

■  Bremsen

■  Diagnosetechnik

■  Inspektion
■  Klimaservice

■  Kostenloser 

 Hol- und Bringservice 

 im Raum Lüdersdorf, 

Marli und Eichholz

■  Jeden Dienstag (HU) 

TÜV-Abnahme bei uns 

im Haus

■  Kupplungen

■  Reifen

■  RDKS – 

 Reifendruckkontroll-

systeme

■  Einlagerung von Winter- 

und Sommerreifen

■  Stoßdämpfer

■  Unfallinstandsetzung

■ Werkstattersatzfahrzeug

Hauptstraße 104 A · 23923 Herrnburg

Telefon 038821/670041

Mobil 0151/29162820

Fax 038821/670040

auto-service-lieweke@web.de

www.auto-service-lieweke.de

Öffnungszeiten
Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

und nach Absprache bis 18.00 Uhr

Samstag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

und nach Absprache bis 14.00 Uhr

Um telefonische oder persönliche 

Terminabsprache wird gebeten.

Unser Team, freut sich Sie in unserer neuen Werkstatt begrüßen zu dürfen.

Herzlich willkommen bei Ihrer 

kompetenten Werkstatt vor Ort 
in Herrnburg. 

Wir sind ein Kraftfahrzeug-

elektrikmeisterbetrieb und 

Kraftfahrzeugmechanikmeis- 

terbetrieb, der für Sie alle Ar-

beiten rund um das Kraftfahr-

zeug durchführt. 

Als Mitgliedsbetrieb der Hand- 

werkskammer Schwerin arbei- 

ten wir nach den Qualitätsricht- 

linien unseres Berufsstandes.

KFZ
MEISTERBETRIEB

Andre Lieweke 

(Technischer Betriebswirt 

und Kfz-Mechatroniker 

in Ausbildung)

Kay Lieweke 

(Kfz-Elektrikermeister,  

Kfz-Mechanikermeister 

und Elektrofachkraft)
Stephanie Brix 

(Kfz-Mechatronikerin)

Henri Borgwardt 

(Kfz-Mechatroniker 

in Ausbildung)


